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Kanton,
Stadt undRegion

Querulant oder Opfer staatlicher Willkür?
Gegen die Steuerabstimmung vom 15.Mai ist eine Beschwerde hängig, Carlo Rüsics fühlt sich um seine politischenRechte betrogen.

UrsMoser

Ab dem Steuerjahr 2023 bleibt
vielenSolothurnerinnenundSo-
lothurnernmehrGeld imPorte-
monnaie. Die Steuersenkungs-
initiative«Jetz simirdraa»hatte
zwar keine Chance, aber mit
dem hauchdünnen Ja zum
Gegenvorschlaghatdas Stimm-
volk tarifliche Entlastungen für
die unteren bis mittleren Ein-
kommensklassen und höhere
Abzüge für Familien beschlos-
sen.

Doch jetzt wird bekannt: Es
steht noch nicht fest, ob die Än-
derungen wirklich pünktlich in
Kraft treten können. Es ist eine
Stimmrechtsbeschwerde zur
Abstimmung vom 15. Mai beim
Verwaltungsgerichthängig.Ein-
gereicht hat sie der Zuchwiler
SVP-GemeinderatCarloRüsics.
Er verlangt eine Nachzählung
beziehungsweisedieAnsetzung
einer neuen Abstimmung. Es
geht um Abstimmungsplakate,
die von der Polizei abgehängt
wurden.FürdieStaatskanzlei ist
Carlo Rüsics ein Querulant. Er
sieht sich auf einer «kompro-
misslosen und konsequenten»
MissiongegenstaatlicheWillkür
und für dieWahrung der politi-
schenRechte.

DasPlakatierungsverbot,
daskeines ist
Stein desAnstosses: Rüsics hat-
te in Zuchwil am Zaun beim
Kreisbauamt und am Wild-
schutzzaunwestlich derA5Pla-
kateangebracht,die fürdie«Jetz
si mir draa»-Initiative warben
beziehungsweise gegen den
GegenvorschlagdazuStimmung
machten (keineSteuererhöhung
fürPendler).DiesePlakatewur-
den aber von der Polizei ent-
fernt,weil Plakatierenanbesag-
ten Stellen angeblich nicht er-
laubt sein soll. Rüsics brachte
neue Plakate an, die wurden
wieder abgehängt, die Sache
wiederholte sichmehrmals.

Das Schild, das darauf hin-
weist, dass erbeimKreisbauamt
angeblich keine Abstimmungs-
plakatehätte aufhängendürfen,
hat Carlo Rüsics inzwischen
eigenhändigentfernt.UndKan-
tonsingenieur Peter Heiniger
schriftlich mitgeteilt, dass er es
bei ihm abholen kann.

Dass es mitnichten unter-
sagt ist, dort zu plakatieren, hat
Rüsics inzwischennämlichamt-
lich bestätigt, deshalb die
Stimmrechtsbeschwerde. Er
machtdaringeltend:DieStand-
orte, wo er seine Plakate aufge-
hängt habe, befänden sich an
einer starkbefahrenenAusfahr-
achse von und nach Solothurn.
Sie hätten sich ausdrücklich an
Pendlerinnen und Pendler ge-
richtet, die mit der Begrenzung
des Pendlerabzugs stark vom
Gegenvorschlag zur «Jetz simir
draa»-Initiative betroffen sind.
Mit dem«gewaltsamenEntfer-
nen» der Abstimmungsplakate
sei die Willensbildung und
-kundgabe des «staatsgegneri-
schen Lagers» klar beeinträch-
tigt worden. Das Handeln der
Polizei stelle eine «unzulässige
manipulativeAktionzurHerbei-
führung des vom Staat ge-
wünschten Abstimmungsresul-

tats imSinneines Ja zumGegen-
vorschlag» dar.

Laut dem Gesetz über die
politischen Rechte wird bei
WahlenundAbstimmungennur
dann nachgezählt, wenn Unre-
gelmässigkeiten glaubhaft ge-
macht werden, die «nach Art
und Umfang geeignet sind, das
Ergebnis wesentlich zu beein-
flussen». Ob ein paar Abstim-
mungsplakate mehr oder weni-
ger vom Gericht als derartige
Unregelmässigkeit eingestuft
werden, ist natürlich fraglich.
Aber immerhin wurde der
Gegenvorschlag zur Steuersen-

kungsinitiative mit ganzen 424
Stimmen Unterschied ja wirk-
lich soknappangenommen,wie
man sich nur vorstellen kann.
Und immerhin hat es Carlo Rü-
sics wie erwähnt schriftlich be-
stätigt, dass die Polizei gar kei-
nen Anlass hatte, seine Plakate
abzuhängen.

Staatsanwaltschaft geht
nichtaufStrafanzeigeein
Eigentlicher Auslöser der
Stimmrechtsbeschwerde ist
nämlich nicht der Urnengang
vom15.Mai, sonderndie eidge-
nössische Abstimmung vom
28. November 2021. Schon da-
mals lag Carlo Rüsics als
«Freund der Verfassung» mit
derPolizei imClinch. Schonda-
mals hängte er an den gleichen
Standorten Plakate gegen das
Covid-19-Gesetzauf,dievonder
Polizeiwieder entferntwurden.
Und schon damals wiederholte
sich das SpielmehrereMale, bis
es schliesslich eineStrafanzeige
der Polizei absetzte. Aber: Die
Staatsanwaltschaft verfügte die
Nichtanhandnahme.

Es sei kein Straftatbestand
erfüllt. Weder hätten die Ab-
stimmungsplakate Anlass zur
Verwechslung mit Verkehrssi-
gnalen gegeben oder durch Ab-
lenkung der Strassenbenützer
die Verkehrssicherheit beein-
trächtigt. Noch sei erkennbar,
inwiefern die Plakate dasOrts-,
Strassen- und Landschaftsbild

wesentlich gestört hätten. Und
somit sei auch der Straftatbe-
stand des Ungehorsams gegen
diePolizei nicht erfüllt, heisst es
in der Verfügung der Staatsan-
waltschaft.

Für Carlo Rüsics ist somit
der Umkehrschluss eindeutig:
Nicht er, dem Staatsschreiber-
StellvertreterinPascale vonRoll
in einem Mitbericht zu seiner
Beschwerde vorwirft, «in que-
rulatorischer Weise auf seinem
Recht zumPlakatierenzubehar-
ren», hat sich etwas vorzuwer-
fen. Vielmehr habe ihndiePoli-
zei aufganzundgar illegaleWei-
se an derWahrnehmung seiner
politischenRechte gehindert.

Dass er sich – obman es nun
für querulatorisch halten mag
odernicht –mit allenMittelnda-
gegen zur Wehr setzt, hat auch
mitdemfamiliärenHintergrund
zu tun. Rüsics Vater war 1956
nach drei Jahren Zwangsarbeit
aus Ungarn in die Schweiz ge-
flüchtet. VonReisen im Jugend-
alter in das Heimatland des Va-
ters habe er einen Eindruck da-
von, was ein Polizeistaat ist,
erzähltRüsics. «Da schmerzt es
umso mehr, in einem Rechts-
staat wie der Schweiz polizeili-
che Willkür zu spüren bekom-
men zumüssen.»

DieSachemitdenFristen:
verpasstoderdochnicht?
Die Auf- und Abhängerei der
Plakate zu Steuersenkungsini-

tiative und Gegenvorschlag
spielte sichnaturgemäss imVor-
feld der Abstimmung vom
15. Mai ab. Seine Stimmrechts-
beschwerde hat Carlo Rüsics
erst am20.Mai eingereicht. Sol-
che Beschwerden sind gemäss
Gesetz aber «innert drei Tagen
seit der Entdeckung des Be-
schwerdegrundes» einzurei-
chen, spätestens aber «amdrit-
ten Tag nach Veröffentlichung
der Ergebnisse». Also hat der
streitbare Zuchwiler sowieso
keine Chance? Der Punkt ist:
Erst aufgrundderVerfügungder
Staatsanwaltschaft konnte sich
Rüsics überhaupt sicher sein,
mit seiner Plakatiererei grund-
sätzlich im Recht zu sein. Aber
obwohl es sich dabei um einen
Vorfall im letzten Jahrhandelte,
erreichte dieVerfügung ihnerst
am 18.Mai, also drei Tage nach
der Steuerabstimmung.Er sieht
es so, dass erst damitFaktenbe-
kanntwurden, aufdenendieBe-
schwerde beruht.

Die Staatskanzlei ist da ganz
anderer Meinung: Die Praxis
derPolizei sei demBeschwerde-
führer schon längst bekannt ge-
wesen, er hätte somit ohnewei-
teres innert der ordentlichen
Frist Beschwerde einreichen
können. Abgesehen davon sei-
en so oder so «in keinster Wei-
se»gravierendeMängel ersicht-
lich, welche die Abstimmung
hätten entscheidend beeinflus-
sen können.

Carlo Rüsics am «Tatort», wo er ein Verbotsschild gleich eigenhändig abmontiert. Bild: Tom Ulrich

CarloRüsics
Beschwerdeführer

«Daschmerzt es
umsomehr, ineinem
Rechtsstaatwieder
Schweizpolizeiliche
Willkür zu spüren
bekommen
zumüssen.»

Mehr Entlastungen?
Von der Regierung
kommt ein Jein
Steuerdebatte Die Initiative
wurdemit 58ProzentNeinstim-
men zwar recht deutlich abge-
lehnt, aber «Jetz si mir draa»-
Initiant RémyWyssmann (SVP,
Kriegstetten) sorgt dafür, dass
das Thema Steuerentlastungen
auf der politischen Agenda
bleibt. In einem Vorstoss ver-
langt er Auskunft über die Stra-
tegie der Regierung, wann
nächste Schritte geplant seien
und wie man das Ziel einer
Steuerbelastung im schweizeri-
schen Mittelfeld für alle Solo-
thurnerinnen und Solothurner
erreichenwolle.

Der Regierungsrat (Finanz-
direktor Peter Hodel hatte im
Vorfeld der Abstimmung über
möglicheweitereSteuersenkun-
gen gesprochen) bleibt in seiner
Antwort vage. Sollten sich die
Steuererträge weiterhin positiv
entwickeln, werdeman «weite-
reSteuerentlastungsmöglichkei-
tenbeidennatürlichenPersonen
prüfen». Dies wie immer unter
der Prämisse, dass die Finanz-
haushalte von Kanton und Ge-
meinden stabil bleiben. Und
eineVoraussetzung sei auchder
politischeWille,dasSolothurner
Steuerrecht weiter zu entwi-
ckeln. Die Regierung führt hier
den Begriff «Verbreiterung der
Bemessungsgrundlage» in die
Diskussion ein.Will heissen: Es
soll vermiedenwerden,dassbe-
stimmte Gruppen durch grosse
Abzugsmöglichkeiten profitie-
ren,was dazu führen kann, dass
zur Wahrung der Haushaltssta-
bilität alleanderenSteuerpflich-
tigen unter einer hohen Steuer-
last leiden müssen. Auch die
anstehende (undhöchstumstrit-
tene) Revision der Kataster-
schätzung, die zu höheren
Vermögenssteuerwerten der
Liegenschaften führensoll, reiht
der Regierungsrat unter «Ver-
breiterung der Bemessungs-
grundlage» ein. Eine breitere
Bemessungsgrundlageermögli-
chees, die gleichenSteuererträ-
gebei einemtieferenSteuertarif
für alle zu generieren.

Denn mit tieferen Steuer-
erträgen, dawirddieRegierung
konkret,wirdmannichtüberdie
Runden kommen: Eine Reduk-
tion des Ausgaben- und Perso-
nalwachstums, wie es in der
Interpellation von Rémy Wyss-
mann angesprochen wird, sei
«ausheutigerSicht ausgeschlos-
sen». Die Erhöhung des Perso-
nalbestandsunddie steigenden
Ausgaben seien auf die Kanto-
nalisierungvonAufgaben, neue
Bundesvorgaben, neue Aufga-
ben und ein fortwährendes
Mengenwachstum zurückzu-
führen.EineReduktiondesAuf-
wand-Wachstums wäre nur
möglich,wennkeineneuenAuf-
gabenmehr übernommenwür-
den oder Aufgaben wegfallen,
soderRegierungsrat. Einedoch
eher illusorischeVorstellungan-
gesichts sich unweigerlich stel-
lendenHerausforderungen,wie
etwadiePandemiezeigte. (mou)


